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1. Ziel und Zweck 
Die Verfahrensanweisung regelt die Dokumentation und Handhabung von anfragenden Personen oder Institutionen, deren Anliegen mit einem einmaligen telefonischen oder persönlichen Kontakt hinreichend geklärt werden kann oder die nach dem Erstkontakt den Beratungsprozess abbrechen. 

2. Geltungs- und Verantwortungsbereich 
Die Verfahrensanweisung gilt für Beratungs- und Verwaltungsmitarbeiter*innen der Suchtberatungsstelle. 

3. Beschreibung 
Alle Einmalkontakte werden von den Berater*innen in das Dokumentationsprogramm „Horizont“ eingegeben. 

Die Klient*innen haben aber jederzeit die Möglichkeit einzelne (oder im Rahmen der anonymen Beratung alle) Angaben zu verweigern. 

Alle Dokumente und der Ausdruck der Stammdaten aus „Horizont“ werden zentral in einem Hängeregister im Klient*innenaktenschrank nach Jahrgängen abgelegt. 

Diese Aufzeichnungen werden nach 10 - jähriger Lagerung sachgerecht vernichtet. 

4. Mitgeltende Unterlagen 
• EDV Dokumentation 

• Anmeldeliste Klient*innen 

5. Qualitätsaufzeichnung 
• Handakte 

• EDV Horizont 
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